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Z U  R E C H T  G E F R A G T !

ie beschäftigen viel ge-
schätzte Hausangestell-
te wie Raumpfleger, 
Nannies oder Betagten-
betreuer? Wissen Sie, 
dass Sie damit zum Ar-

beitgeber geworden sind – mit allen Rechten 
und Pflichten? Private Hausangestellte leis-
ten Arbeit gegen Entgelt. Deshalb ist das Ver-
tragsverhältnis zwischen Hausangestellten 
und Privathaushalten als Arbeitsvertrag zu 
qualifizieren. Dies gilt unabhängig davon, ob 
ein schriftlicher Vertrag besteht oder nicht. 

Stolperfallen Normalarbeitsverträge

Es lohnt sich jedoch in jedem Fall, einen 
schriftlichen Arbeitsvertrag abzuschliessen. 
Punkte, die nicht anderweitig (schriftlich) 
geregelt sind, richten sich nach den kanto-
nalen Normalarbeitsverträgen (NAV) für 
Hausangestellte. Diese sind bindend, auch 
wenn die Parteien keine Kenntnis von de-
ren Inhalt haben. Die kantonalen NAV ent-
halten detaillierte Regelungen, zum Beispiel 
zu Ruhezeiten, Ferien- und Feiertagsan-
sprüchen, Lohnfortzahlungspflichten im 
Verhinderungsfall (z. T. Krankentaggeld-
versicherungspflicht), Überstundenentschä-
digung, Kündigung usw.

Der NAV Hauswirtschaft des Bundes re-
gelt ausserdem Mindestlöhne. Die Minimal-
lohnhöhe ist abhängig von Ausbildung und 
Berufserfahrung und beträgt seit dem 1. Ja-
nuar 2020 zwischen CHF 19.20 und CHF 
23.10 brutto pro Stunde. Für im Stundenlohn 
beschäftigte Hausangestellte kommen Zu-
schläge für Ferien und Feiertage hinzu. Die 
Mindestlöhne sind in jedem Fall einzuhalten. 

Schwarzarbeit vermeiden

Hausangestellte gelten im Normalfall als un-
selbständig Erwerbende. Um Schwarzarbeit 
zu vermeiden, müssen sie deshalb korrekt an-
gemeldet werden, d. h. es ist:
– eine Versicherung bei einem zugelassenen 
Unfallversicherer für Berufsunfall (je nach 

Wochenstunden auch für Nichtberufsunfall) 
abzuschliessen;
– eine Anmeldung bei der Ausgleichskasse, 
evtl. auch bei der Familienausgleichskasse zu 
tätigen;
– den Anschluss an eine Pensionskasse zu 
prüfen (Lohnhöhe massgebend);
– gegebenenfalls die Quellensteuer abzulie-
fern (bei vereinfachtem Meldeverfahren);
– sicherzustellen, dass eine gültige Arbeits- 
und Aufenthaltsbewilligung vorliegt.

Ausweg über Agenturen?

Es gibt diverse Firmen, die anpreisen, für Pri-
vathaushalte passende Hausangestellte zu su-
chen, ihnen alles Administrative abzuneh-
men und den Arbeitsvertrag aufzusetzen, der 
dann aber durch den privaten Haushalt un-
terzeichnet wird. Hier liegt nur Personalver-
mittlung vor; dies reicht nicht, um sich der 
Arbeitgeberposition zu «entledigen». Der 
Privathaushalt bleibt Arbeitgeber und muss 
die damit verbundenen rechtlichen Pflichten 
einhalten.

Personalverleih ist gegeben, wenn die 
Haushaltshilfe von einer Agentur angestellt ist 
und mit dieser einen Arbeitsvertrag unter-
zeichnet, aber die Arbeitsleistung beim priva-
ten Haushalt erbringt und von diesem die An-
weisungen erhält. Der Privathaushalt ist in 
diesem Fall zwar nicht Arbeitgeber, er muss 
aber dennoch dafür sorgen, dass die Gesund-
heit und Persönlichkeit der Hausangestellten 
geschützt wird. Es ist folglich auch hier wich-
tig, dass Sie sich über sämtliche Aspekte des 
Arbeitsverhältnisses kundig machen.

Ebenso sollten sie prüfen, ob der ausge-
wählte Personalvermittler bzw. -verleiher über 
die notwendigen (kantonalen und/oder natio-
nalen) Bewilligungen verfügt und nicht eine 
unerlaubte grenzüberschreitende Tätigkeit  
einer Agentur ohne Geschäftssitz in der 
Schweiz vorliegt. Lassen Sie sich durch solche 
Agenturen Hausangestellte vermitteln/verlei-
hen, drohen strafrechtliche Sanktionen. Auch 
bei Hausangestellten gilt damit die alte Weis-
heit: Vorsorge ist besser als Nachsorge. ——

Stolperfalle NAV

S «Was muss ich 
beim Einsatz 

von Haus-
angestellten 
 beachten?»

ANNA NEUKOM CHANEY, ist Fachanwäl-
tin SAV Arbeitsrecht. Sie berät und begleitet  

Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer bezüglich aller 
Aspekte eines Arbeitsverhältnisses und vertritt 
sie vor Gericht. Sie ist Counsel bei Thouvenin 

Rechtsanwälte KLG, Zürich.
www.thouvenin.com

Haben Sie Wunschthemen, die wir in dieser 
Rubrik behandeln sollten? Dann senden Sie uns 

diese an:  zurechtgefragt@archithema.ch
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